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Antrag auf Verleihung 
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1.             

Name des Vereins in (Ort) 

            

Landkreis Bundesland  

2.             

Tag und Jahr der Gründung Tag der Jubiläumsfeier 

3.             

Name der/des Vorsitzenden Bemerkung 

4.             

PLZ/Wohnort der/des Vorsitzenden Straße u. Haus-Nr. 

           @      

Kontakt (Tel./Mobil) E-Mail 

www.            

Homepage weiterer Kontakt (evtl. tagsüber) 

5. Es ist beizufügen. 
a) Nachweis der Gründungszeit/des Gründungsdatums (Gründungsatzung und/oder 

sonstige Belege). Im Falle von Namensänderungen und Fusionen fügen Sie bitte 
ebenfalls Nachweise bei. Maßgeblich für den Antrag ist die aktuelle Namens-
schreibweise laut geltender Satzung. 

b) Aktueller Auszug aus Vereinsregister oder letzte Ausgabe der Satzung. 
c) Kurzer Abriss der Vereinsgeschichte, Presseberichte über die Vereinsarbeit, Fest-

schriften aus Anlass von Jubiläumsfeiern und Unterlagen über besondere Leistun-
gen, die zur Begründung des Antrags wesentlich erscheinen. 

d) Angaben über die aktuelle Anzahl der Mitglieder und das Sportangebot des Vereins. 
e) Bescheinigung des zuständigen Landessportbundes/Spitzenverbandes über die 

Betätigung des Sportvereins oder -verbandes. 

6. Die Richtigkeit vorstehender Angaben, insbesondere der gültigen Namensschreibweise 
wird versichert. 

      den,      
 PLZ/Ort Datum 

 
 Vorsitzende(r) des antragstellenden Vereins 
Vom Antragsteller ist nur diese Seite des 
Antrages, bitte in Maschinenschrift, auszufüllen. 
Der Antrag ist in doppelter Ausfertigung 
einzureichen (1 Ausfertigung verbleibt beim 
zuständigen LSB), alle Anlagen einfach. 
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7. Die Gemeinde bestätigt die vorstehenden Angaben des Vereins und seine Verdienste 
um die Pflege und Entwicklung des Sports. 

 
 
 
 
 
 

 
Stadt/Gemeinde, Datum (Stempel und Unterschrift) 

 
 
 
 

8. Bestätigung durch den zuständigen Landessportbund/Spitzenverband: 

Die Richtigkeit vorstehender Angaben, insbesondere der gültigen 
Namensschreibweise wird versichert. 

 

 

      den,      
 PLZ/Ort Datum 

 
Landessportbund/Spitzenverband  
(Stempel und Unterschrift) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erlass über die Stiftung der Sportplakette des Bundespräsidenten  
vom 18.03.1984, BGBl. 1984, Teil I 486 

und Richtlinien für die Verleihung vom 08.05.1984, GMBl. Nr. 11 
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Bundespräsidialamt 
Richtlinien für die Verleihung  
der „Sportplakette des Bundespräsidenten“ vom 19. März 1984 
 

 
 

1. Die „Sportplakette des Bundespräsidenten“ 
ist als Auszeichnung für Turn- und Sportver-
eine oder -verbände bestimmt, die sich in 
langjährigem Wirken besondere Verdienste 
um die Pflege und Entwicklung des Sports 
erworben haben. 

2. Die Plakette zeigt auf der Vorderseite den 
Bundesadler, wie er in der Standarte des 
Bundespräsidenten geführt wird, mit der 
Umschrift „Sportplakette des Bundespräsi-
denten“ und auf der Rückseite die von ei-
nem Lorbeerblatt teilweise bedeckte Ziffer 
Hundert. Form und Größe der Plakette sind 
auf einer Mustertafel festgelegt. Die Plakette 
ist eine nicht tragbare Auszeichnung. 

3. Die „Sportplakette des Bundespräsidenten“ 
wird aus Anlass des 100jährigen Bestehens 
eines Turn- und Sportvereins oder -verban-
des auf dessen Antrag verliehen. Voraus-
setzung ist der Nachweis über den Grün-
dungszeitpunkt. 

4. Der Antrag auf Verleihung ist mindestens 
sechs Monate vor dem Jubiläum schriftlich 
über den zuständigen Landessportbund/ 
Spitzenverband an den Empfehlungsaus-
schuss des Deutschen Sportbundes zu 
richten. Die Antragsformulare sind beim zu-
ständigen Landessportbund erhältlich. 

 Dem Antrag sind beizufügen: 
a) Der Nachweis über die Gründungszeit (Sat-

zung oder sonstige Belege), 
b) eine Bescheinigung der Gemeinde oder des 

Landkreises über die Bestätigung des 
Sportvereins und seine Verdienste um die 
Pflege und Entwicklung des Sports, 

c) ggfs. die Festschrift einer Jubiläumsfeier so-
wie Unterlagen über besondere Leistungen 
in früherer Zeit, die zur Begründung des An-
trags wesentlich erscheinen. 

 
 

5. Der zuständige Landessportbund / Spitzen-
verband prüft und bescheinigt die Richtigkeit 
der im Antrag genannten Angaben und leitet 
den Antrag an den Deutschen Sportbund 
weiter. 

6. Der Deutsche Sportbund bildet einen Emp-
fehlungsausschuss. Er besteht aus drei Mit-
gliedern, die vom DSB bestellt werden: je ein 
Vertreter des Bundesministeriums des In-
nern und der Sportministerkonferenz der 
Länder treten hinzu. Den Vorsitz führt ein 
Vertreter des DSB. 

7. Der Empfehlungsausschuss prüft die ihm zu-
geleiteten Anträge und empfiehlt dem DSB 
den Turn- und Sportverein oder –verband, 
der für eine Verleihung der Plakette in Be-
tracht kommt. 

8. Die Verleihung der Plakette erfolgt auf Vor-
schlag des Deutschen Sportbundes an den 
Chef des Bundespräsidialamtes unter Betei-
ligung des zuständigen Landesministers für 
Sport und des Bundesministers des Innern. 

9. Die Urkunde über die Verleihung der Pla-
kette vollzieht der Bundespräsident. Ur-
kunde und Plakette werden durch ihn, durch 
den zuständigen Landesminister für Sport 
oder einen Beauftragten ausgehändigt. 

10. Bei Sportvereinen im Ausland erfolgt die 
Verleihung der Sportplakette des Bundes-
präsidenten nach den unter 1 und 3 ge-
nannten Kriterien über die zuständige amtli-
che Vertretung und das Auswärtige Amt, das 
den Antrag des Vereins dem Empfehlungs-
ausschuss zuleitet. 

 
 
 
Bonn, den 19. März 1984 
 

Der Bundespräsident 
Carstens 

Der Bundeskanzler 
Dr. Helmut Kohl 

Der Bundesminister des Innern 
Dr. Zimmermann 

 


